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Frühjahr 2025

Liebe Gastronominnen und  
Gastronomen! 
Liebe Hotelierinnen und Hoteliers!

Bei der Übertragung eines Hotelgrundstücks 
gegen Nießbrauch oder Versorgungsleis-
tung ergeben sich einkommensteuerlich 
gravierende Unterschiede, wie der umsei-
tig dargestellte Fall zeigt, den der Bundes-
finanzhof zu entscheiden hatte. Wieder ein-
mal nahm die Betriebsprüfung einen Gastro-
nomen, diesmal einen Kioskbesitzer, genau 
unter die Lupe. Lesen Sie umseitig, wann 
eine Gewinnhinzuschätzung in Form eines 
Unsicherheitszuschlags erfolgen kann. Auf 
Seite 3 informieren wir über die für 2025 gel-
tenden Pauschbeträge für Sachentnahmen 
in Form von Speisen und Getränken. Unser 
Tipp auf Seite 3 beschäftigt sich diesmal mit 
steuerfreien Trinkgeldern. Beachten Sie auf 
Seite 4 unseren Beitrag zu den Sofortmel-
dungen bei kurzfristiger Einstellung von Sai-
sonmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. 

info@heisterborg.de
Telefon: +49 (0) 25 63 / 922 0

Haben Sie Fragen zu den Beiträgen? 
Dann melden Sie sich gerne bei uns.

Ihr Michael Albers,
Steuerberater bei Heisterborg

HEISTERBORG UND PARTNER

www.heisterborg.de



Übertragung eines  
Hotelgrundstücks  
Übertragung gegen Nießbrauch
Geklagt hat eine Steuerpflichtige, die 
zur Hälfte Eigentümerin eines Hotel-
grundstücks war. Das Grundstück wur-
de ihr im Rahmen der vorgenommenen 
Erbfolge zunächst unter Vorbehalts-
nießbrauch von ihrem Vater übertra-
gen. Dieser verzichtete wenig später 
auf das Nießbrauchrecht gegen Zah-
lung einer monatlichen Rente. Die Fi-
nanzverwaltung war der Ansicht, dass 
ein Nießbrauchrecht von Anfang an 
nicht zivilrechtlich wirksam begründet 
worden sei und berechnete einen ho-
hen steuerpflichtigen Veräußerungsge-
winn. 

  BFH-Urteil 
Der Bundesfinanzhof/BFH wies den Fall 
mit Urteil vom 8.8.2024, IV R 1/20 zu-
rück, arbeitete aber in seinen Hinwei-
sen die wesentlichen Entscheidungs-
grundlagen heraus. Für Hotelbesitze-
rinnen und -besitzer ergeben sich aus 
der Urteilsbegründung folgende Hin-
weise: Bei der unentgeltlichen Über-
tragung eines verpachteten Hotelge-
werbebetriebs gegen Versorgungs-
leistungen geht das Betriebsvermögen 
unter Anwendung des Buchwertprivi-
legs ohne Aufdeckung und Besteue-
rung stiller Reserven auf den Überneh-
mer über. Bei einer unentgeltlichen 

Übertragung gegen Nießbrauchsvorbe-
halt ist dies nicht der Fall. Denn bei der 
Nießbrauchsvariante führt der Überge-
ber den verpachteten Hotelbetrieb in-
folge der Weiterführung seiner gewerb-
lichen Verpachtungstätigkeit fort. 

Erbfolge
Bei der Nießbrauchsvariante kommt es 
erst bei Eintritt der Erbfolge zum Über-
gang des (bisher in Händen des Vor-
behaltsnießbrauchers befindlichen) 
verpachteten Gewerbebetriebs unter 
Anwendung des Buchwertprivilegs auf 
den bzw. die Erben. Sofern der Erbe 
bzw. die Erben zu diesem Zeitpunkt be-
reits einen Teil des verpachteten Ho-
telbetriebs besitzt bzw. besitzen (wie 
im Streitfall die Hälfte des Hotelgrund-
stücks), kommt es zu einer zwingenden 
Einlage dieses Teil-Privatvermögens 
zum Teilwert in das Hotelbetriebsver-
mögen. 

  Fazit
Übertragungen von Betriebsvermögen 
gegen Versorgungsleistung oder Nieß-
brauch lösen stets unterschiedliche 
steuerliche Folgen aus. Jeder Übertra-
gungsvorgang, das Betriebsvermögen 
eines Hotel-/Gastrobetriebs betreffend, 
sollte daher sorgfältig geplant und ge-
prüft werden. 

Bürokratieab-
bau bei Beherber-
gungsmeldungen  

Beherbergungsmeldung 
Mit Inkrafttreten des vierten 
Bürokratieentlastungsgeset-
zes (BGBl 2024 I Nr. 323) tra-
ten einschlägige Änderungen 
im Bundesmeldegesetz (BMG; 
Artikel 6) und in der Beher-
bergungsmeldedatenverord-
nung (BeherbMeldV; Artikel 7) 
in Kraft. Umgesetzt wurde die 
bereits im Koalitionsvertrag der 
ehemaligen Ampel-Regierung 
vereinbarte Abschaffung der 
Meldepflicht für touristische 
Übernachtungen von Inlände-
rinnen und Inländern.

Wegfall der Meldepflicht 
Für deutsche Staatsangehöri-
ge, die Hotelübernachtungen 
in Anspruch nehmen, besteht 
seit 1.1.2025 keine Hotelmel-
depflicht mehr. Nach der Ge-
setzesbegründung soll dies zu 
einer erheblichen Entlastung 
der Beherbergungswirtschaft 
in Höhe von € 62 Mio. führen.

Änderungen in der Beherber-
gungsmeldedatenverordnung
Zur Umsetzung der Änderun-
gen im Bundesmeldegesetz 
wurde die Beherbergungsmel-
dedatenverordnung geändert. 
In § 1 wurde nach dem Wort 
„beherbergten“ das Wort „aus-
ländischen“ eingefügt. Und § 2 
wurde dahingehend geändert, 
dass in Absatz 1 nach dem 
Wort „beherbergten“ das Wort 
„ausländischen“ eingefügt wur-
de. Bei der Anlage zur Verord-
nung wurde die Nummer 8 er-
gänzt. In der Spalte Erläuterung 
wurde das Wort „Angehörigen“ 
durch die Wörter „ausländi-
schen Ehegatten, Lebenspart-
ner und minderjährigen Kinder“ 
ersetzt.

Buchführung eines Kioskbesitzers 
Buchführungsmängel
Weist die Buchführung einer Unter-
nehmerin bzw. eines Unternehmers 
Mängel auf, kann die Finanzverwal-
tung Unsicherheitszuschläge festle-
gen. Solche Unsicherheitszuschläge 
können nach ständiger Rechtspre-
chung bis zu 20 % der Umsätze betra-
gen (Bundesfinanzhof/BFH, Beschluss 
vom 10.5.2012, X B 71/11). 

  Der Fall
Im Streitfall konnte ein Kioskbesit-
zer nur verdichtete Sammelbuchun-
gen vorlegen. Kassendaten und Ver-
fahrensdokumentationen fehlten. Der 
Betriebsprüfer setzte daraufhin einen 
Unsicherheitszuschlag von 5 % der 
Umsätze fest. 

  FG-Urteil
Das Finanzgericht/FG billigt die Hin-
zuschätzung aufgrund der Mängel in 
der Buchführung. Bei dem Kiosk sei 
weder ein innerer Betriebsvergleich 
durch Nachkalkulation noch ein äuße-
rer Betriebsvergleich mittels Richtsatz-
sammlung möglich gewesen. 

Kassenbuchführung
Der Fall zeigt, wie wichtig es für Gas-
tronominnen und Gastronomen ist, 
auf eine ordentliche Kassenführung 
zu achten. Anleitungen zur Kassenbe-
dienung und Kassenprogrammierung 
sowie Programmierungsprotokolle und 
Tagesendsummenbons sollten lücken-
los vorgelegt werden können.
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Sachentnahmen Gastronomie 2025 
Pauschbeträge
Entnimmt die Gastronomin bzw. der Gastronom Speisen 
und Getränke aus dem Betrieb für den privaten Konsum, 
ist die Sachentnahme der Umsatzsteuer zu unterwerfen, 
sofern für die entnommenen Waren ein Vorsteuerabzug 
erfolgte (§ 3 Nr. 9a Umsatzsteuergesetz/UStG). Der Ent-
nahmewert erhöht darüber hinaus den einkommensteuer-
pflichtigen Gewinn. Zur Vereinfachung veröffentlicht die Fi-
nanzverwaltung jährlich Pauschbeträge, die als Entnahme-
werte für den privaten Konsum angesetzt werden können. 
Die Pauschbeträge werden auf der Grundlage der vom 
Statistischen Bundesamt ermittelten Aufwendungen pri-
vater Haushalte für Nahrungsmittel und Getränke festge-
setzt. Die Sachentnahme-Pauschalen wirken sich jeweils 
Gewinn erhöhend aus.

Pauschbeträge 2025
Gemäß dem BMF-Schreiben vom 21.1.2025 (IV D 3 - S 
1547/00006/006/0242.2.2024) gelten in 2025 folgende 
Jahreswerte pro Person ohne Umsatzsteuer: Für Gaststät-
ten aller Art mit Abgabe von kalten und warmen Speisen 
gilt ein Jahresbetrag von € 4.045,00. Der Jahresbetrag 
unterteilt sich in folgende Teilbeträge: € 2.292,00 für Ab-
gaben zum ermäßigten Umsatzsteuersatz (Speisen) und 
€ 1.753,00 für Abgaben zum vollen Umsatzsteuersatz. 
Für Gaststätten, die nur kalte Speisen abgeben, beträgt 
der Jahrespauschalwert pro Person ohne Umsatzsteuer  
€ 2.457,00. Davon entfallen € 1.423,00 auf Speisen zum 
ermäßigten Umsatzsteuersatz und € 1.034,00 auf Geträn-
ke bzw. Wertabgaben zum vollen Umsatzsteuersatz.

Kinder 
Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist die Hälf-
te des jeweiligen Wertes anzusetzen. Abgaben für Kinder 
bis zu 2 Jahren müssen nicht erfasst werden.  

Steuerfreie Trinkgelder 
Rechtsgrundlage
Gemäß § 3 Nr. 51 Einkommensteuergesetz/EStG sind „Trink-
gelder, die anlässlich einer Arbeitsleistung dem Arbeitneh-
mer von Dritten freiwillig und ohne dass ein Rechtsanspruch 
auf sie besteht, zusätzlich zu dem Betrag gegeben werden, 
der für diese Arbeitsleistung zu zahlen ist“, einkommensteu-
erfrei und somit auch beitragsfrei in der Sozialversicherung. 
Aus der Rechtsvorschrift lassen sich für die Steuerfreiheit 
folgende Bedingungen herauslesen: Es muss sich um Zu-
wendungen von Kunden (Dritten) des Arbeitgebers an sei-
nen bzw. seine Arbeitnehmer handeln, die zusätzlich zum 
Arbeitsentgelt gewährt werden und der Mitarbeiter darf kei-
nen Rechtsanspruch auf die Zuwendung haben. 

Geld-/Sachleistung
Unter den Begriff Trinkgeld fallen neben Geld- auch Sach-
zuwendungen. Die Geld- oder Sachzuwendungen können 

auch aus einer Gemeinschafts-Trinkgeldkasse an die Beleg-
schaft verteilt werden.

Betragsgrenzen
Grundsätzlich sind Trinkgelder seit Abschaffung der 
1.224,00-€-Grenze im Jahr 2002 ohne betragsmäßige Be-
grenzung steuerfrei. Bei höheren Beträgen ist allerdings 
eine Einzelbetrachtung notwendig. Das Finanzgericht/FG 
Köln hat in zwei Fällen Zahlungen in Höhe von € 50.000,00 
bzw. von € 1,3 Mio. an Prokuristen mit der Bezeichnung 
„Trinkgelder“ nicht als steuerfrei angesehen (Urteil vom 
14.12.2022, 9 K 2507/20 und 9 K 2814/20). Nach Auffas-
sung des FG unterliegen Trinkgelder auch nach Aufhebung 
des Freibetrags einer betragsmäßigen Begrenzung. Zuwen-
dungen müssten also vom Betrag her im Rahmen dessen 
sein, was nach dem allgemeinen Begriffsverständnis als 
Trinkgeld verstanden werden kann.
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Sofortmeldungen für  
Saisonmitarbeiter  
Saisonarbeitskräfte
Wie alljährlich im Frühjahr steigt der Bedarf nach Saisonarbeitskräften in der Gas-
tronomie. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Gastronomie- und Ho-
telbetriebe zu den Branchen zählen, in denen ein erhöhtes Risiko für Schwarz-
arbeit vermutet wird. Hotel- und Gastronomiebetriebe müssen daher bei Perso-
nalneueinstellungen sofort handeln. 

Meldepflichten
Bei Einstellung von (Saison)Mitarbeitern muss sofort eine Meldung mit Abgabe-
grund 20 und den persönlichen Daten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
die Datenstelle der Deutschen Rentenversicherung erfolgen. Die Meldepflicht 
gilt generell, also auch für geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte oder für so-
genannte Minijobberinnen bzw. Minijobber. Zu beachten ist, dass Adressat für 
Sofortmeldungen betreffend Minijobber nicht die Minijob-Zentrale ist, sondern 
ebenfalls die Datenstelle der Rentenversicherung.

Wenn der Zoll kommt
Der Zoll greift bei Betriebsprüfungen online auf den Datenbestand der Ren-
tenversicherungs-Datenstelle zu. Sind dann keine Daten für eine bestimmte 
im Betrieb angetroffene Person gespeichert, drohen Geldbußen von bis zu  
€ 25.000,00.

Gästehäuser  
Rechtsgrundlage
Gemäß der Vorschrift des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Einkommensteuergesetz/
EStG können Aufwendungen für sogenannte Gästehäuser, darunter fallen 
Einrichtigung für die Beherbergung und Bewirtung von Geschäftskundinnen 
bzw. Geschäftskunden (nicht Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer), den 
steuerpflichtigen Gewinn nicht mindern. 

BFH-Urteil 
Der Bundesfinanzhof/BFH hat in einem Urteil (vom 24.5.2023, XI R 37/20) das 
Betriebs-ausgabenabzugsverbot ausschließlich davon abhängig gemacht, ob 
sich das Gästehaus am Ort des Unternehmens befindet. Eine Betriebsstätte 
am Ort des Gästehauses reicht bereits für einen Betriebsausgabenabzug aus. 
Weitere Voraussetzungen sind nach Ansicht des BFH nicht zu fordern. 

Zahlungstermine

Mai 2025

*12. Umsatzsteuer mtl. für April bzw. 
März mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung 1/11 Ab-
schlag 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
sowie Kirchenlohnsteuer für April

15. Ablauf der Zahlungsschonfrist für 
Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchen-
lohnsteuer, Solidaritätszuschlag. 
Dies gilt nicht bei Barzahlung und 
Zahlung per Scheck. 
Gewerbesteuer-Vorauszahlung, 
Grundsteuer 

19. Ablauf der Zahlungsschonfrist für 
Gewerbesteuer, Grundsteuer

23. Sozialversicherungsbeiträge Mai 
(Abgabe der Beitragsnachweise)

*26. Zusammenfassende Meldung  
(Umsatzsteuer)

27. Sozialversicherungsbeiträge Mai 
(Fälligkeit der Beiträge)

Juni 2025

10. Umsatzsteuer mtl. für Mai bzw. 
April mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung 1/11 Ab-
schlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
sowie Kirchenlohnsteuer für Mai
Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 
Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

13. Ablauf der Zahlungsschonfrist für 
Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchen-
lohnsteuer, Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag. Dies gilt nicht bei Bar-
zahlung und Zahlung per Scheck.

24. Sozialversicherungsbeiträge Juni 
(Abgabe der Beitragsnachweise)

25. Zusammenfassende Meldung 
(Umsatzsteuer)

26. Sozialversicherungsbeiträge Juni 
(Fälligkeit der Beiträge)

Juli 2025

1. Grundsteuer bei jährlicher  
Fälligkeit

4. Ende der Schonfrist für  
Grundsteuer

10. Umsatzsteuer mtl. für Juni bzw. 
Mai mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung 1/11  
Abschlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
sowie Kirchenlohnsteuer für Juni

*14. Ablauf der Zahlungsschonfristen 
für Umsatzsteuer, Lohn- und Kir-
chensteuer, Solidaritätszuschlag. 
Dies gilt nicht bei Barzahlung und 
Zahlung per Scheck.

25. Zusammenfassende Meldung 
(Umsatzsteuer)
Sozialversicherungsbeiträge Juli 
(Abgabe Beitragsnachweise)

29. Sozialversicherungsbeiträge Juli 
(Fälligkeit der Beiträge)

*  V
er

sc
hie

bu
ng

 d
ies

es
 Te

rm
ins

 w
eg

en
 W

oc
he

ne
nd

e 
/ F

eie
rta

g 
(§ 

10
8 

Ab
s. 

3 
AO

)
An

m
er

ku
ng

 fü
r S

ch
ec

kz
ah

ler
: Z

ah
lun

ge
n 

pe
r S

ch
ec

k g
elt

en
 e

rst
 d

re
i T

ag
e 

na
ch

 E
ing

an
g 

als
 g

ele
ist

et
.

4 STEUERNEWS Frühjahr 2025

Stand: 10.3.2025

Impressum
Medieninhaber und Herausgeber: 
Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft, Eschstraße 111, 48703 Stadtlohn,  
Telefon: +49 (0) 25 63 / 922 0, Telefax: +49 (0) 25 63 / 922 999, E-Mail: info@heisterborg.de,  
Web: www.heisterborg.de;  Layout und grafische Gestaltung: Atikon Marketing & Werbung GmbH, 
E-Mail: info@atikon.com, www.atikon.com; Druck: Kontext Druckerei GmbH, www.kontextdruck.at/im-
pressum; Grundlegende Richtung: Dieser Newsletter beinhaltet unpolitische News, die sich mit dem 
Steuer-, Sozial- und Wirtschaftsrecht beschäftigen. Haftungsausschluss: Es wird darauf hingewiesen, 
dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und die 
Kanzlei von Haftung ausgeschlossen ist. Copyright: Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich 
geschützt. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater.

HEISTERBORG UND PARTNER


